
 

An alle Übungsleiter, Trainer und Betreuer                                                       28.01.2015 

 

Betrifft: Bundeskinderschutzgesetz 

 

Vereinbarung mit dem Jugendamt in Bad Kissingen und dem freien Träger der Jugendhilfe 

(TSV Münnerstadt) im Bereich der Jugendarbeit zur Umsetzung des §72a SGB VIII 

Hallo, 

zu Beginn des Jahres werden auch im Landkreis Bad Kissingen die verschärften Regeln des 

Kinderschutzgesetzes aus dem Sozialgesetzbuch §72 angewandt. Alle freien Träger der Jugendarbeit 

(dazu zählen u.a. auch alle kirchlichen Organisationen und Vereine) sind verpflichtet, dem Jugendamt 

gegenüber eine entsprechende Vereinbarung abzuschließen. 

Dieses basiert auf der Verantwortung für das Wohl der uns anvertrauten Kinder und Jugendlichen in 

der sportlichen und außersportlichen Jugendarbeit des TSV Münnerstadt. Ziel ist der weitest 

gehende Schutz von Kindern und Jugendlichen und Mitarbeiter/-innen vor sexuellen Übergriffen, 

sexualisierter Atmosphäre und geschlechtsspezifischer Diskriminierung. 

Ihr bekommt von uns eine Bestätigung das ihr als ÜL, Trainer oder Betreuer beim TSV Münnerstadt 

tätig seit. Mit dieser Bestätigung müsst ihr bei der Stadt ein „erweitertes Führungszeugnis“ (eFZ) 

beantragen(bitte persönlich und mit Personalausweis). 

Das eFZ wird euch dann per Post zugeschickt und dieses müsst ihr wieder persönlich der Stadt 

vorlegen. Die Stadt bestätigt uns dann dass keine Eintragungen im eFZ vorliegen und wir 

dokumentieren dies in einer Exel-Datei. Alle 5 Jahre muss dieser Ablauf wiederholt werden. 

Das eFZ ist für euch kostenlos! 

Wir bedanken uns für eure Mitarbeit und vor allem für das tolle Engagement beim TSV und hoffen 

weiterhin auf eure Unterstützung. 

 

Mit sportlichen Grüßen 

 

Günter Scheuring     Heike Schilling 

Vorstand Sport      stellv. Vereinsjugendleiterin 

TSV Münnerstadt     TSV Münnerstadt 


